Förderrichtlinien – LKJ Berlin e.V.

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Förderziele

Kulturelle Bildung ist Allgemeinbildung, die mit den spezifischen Methoden und Arbeitsformen der Kulturpädagogik entwickelt wird. Diese spezifischen Methoden beziehen sich auf traditionelle Künste – Musik, Theater, Tanz, Literatur, Malerei - aber auch auf einen kreativen Umgang mit den neuen und alten Medien, auf neue Arbeitsfelder und Orte wie z.B. Jugendmuseen bzw. die Zirkuspädagogik.

Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Teil der umfassenden Persönlichkeitsbildung. Sie zielt auf künstlerische und kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt den Einzelnen, Kunst und Kultur von Grund auf kennen zu lernen, zu verstehen und zu gestalten und am kulturellen Leben teil zu haben. Mit der Förderung von Kreativität gewährleistet kulturelle Bildung den Erwerb von kultureller Kompetenz als Ressource für gesellschaftliche Innovation.

Ziel des Förderprogramms/Wettbewerbes ist die Förderung von Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen, die sich im Zusammenhang einer so definierten kulturellen Kinder- und Jugendbildung bewegen. Kulturelle Bildungsarbeit ist eine klassische Querschnitts- und Vernetzungsaufgabe. Sie findet statt im Kontext der Jugendhilfe (§ 11 des KJHG) und im Zuständigkeitsbereich der Kultur. 

Wer und was kann gefördert werden?

Gefördert werden können Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, die zum Beispiel: 
· Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der Lebensbewältigung stärken;
· Erfahrungsräume bieten, um soziale, personale und Methodenkompetenzen zu erwerben, den Schlüssel zu einer erfolgreichen Lebensbewältigung;

· Bildungsprozesse fördern, in denen eine verzahnte Vermittlung von fachlich-kulturellem Wissen, sozialen Kompetenzen und Lebensorientierung stattfindet;
· Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und an ihnen anknüpfen;

· kulturelle Ausdrucksformen und alternative Lebensformen junger Menschen als Ausgangspunkte künstlerischer Praxis aufnehmen, diese unterstützen, Befindlichkeiten und Positionen für andere verständlich und damit konstruktiv öffentlich machen;
· das Selbstwertgefühl junger Menschen stärken und an die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen anknüpfen, um deren innovative Potentiale zu entwickeln, zu stärken und sie damit aufordert, an der Auseinandersetzung über Werte, Selbstverständnis und Zielorientierung mitzuwirken;
· die in ihren Methoden sozial interaktiv sind, Pluralität der kulturellen Präferenzen berücksichtigen, Akzeptanz und Integration fördern;

· gesellschaftliches Lernen und Kompetenzerweiterung durch Partizipation umsetzen;

· als Vorreiter von Prävention betrachtet werden können und unverzichtbar sind für die demokratische und sozialstaatliche Entwicklung von Gesellschaft; 
· den Akzent setzen auf eine aktive Teilhabe der NutzerInnen und sich gegen die Vorstellung von passivem Konsum wenden;

· keine hohen Zugangschwellen zu den Angeboten der kulturellen Jugendbildung setzen und für alle erschwinglich sind;

· das Prinzip der Kontinuität und Verlässlichkeit berücksichtigen;

· lokale und regionale Besonderheiten bei der Arbeit anerkennen und berücksichtigen – Sozialraumorientierung;

· Ergebnisse kreativer Arbeit von Kindern und Jugendlichen vorstellen, kulturelle Jugendbildung der Öffentlichkeit zugänglich und bekannt machen;

· kulturelle Bildung in verschiedenen Politikfeldern und Einrichtungen umsetzen.

Gefördert werden zeitlich befristete Projekte. Regelmäßige Förderungen sind nicht vorgesehen. 

Gefördert werden Projekte, Maßnahmen, Veranstaltungen der Mitglieder der LKJ Berlin e.V. 

In welcher Höhe und für welchen Zeitraum kann eine Förderung beantragt werden?

Eine Förderung kann beantragt werden für Honorare, Veranstaltungs- und Sachkosten, die für die Projektumsetzung benötigt werden. Die Förderhöhe ist auf 3.000 € für jedes Förderprojekt begrenzt. Der Förderzeitraum ist auf das jeweilige Haushaltsjahr beschränkt.

Programminformationen / Antrags- und Förderverfahren:

Unterstützt durch den Service von jugendnetz-berlin.de informiert das Internetportal
www.lkj-berlin.de über den Programmverlauf und die Förderprojekte. 
Die Möglichkeit einer Beratung bietet:
LKJ Berlin e.V.

Obentrautstraße 57

10245 Berlin

Telefon: (030) 296 68766
Fax: (030) 296 687 70
Die Antragstellung erfolgt auf der Grundlage der von der LKJ ausgeführten Ausschreibung des Wettbewerbes. Eine rückwirkende Förderung ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Wer entscheidet über die Förderung?

Über die Förderung vorliegender vollständiger und aussagekräftiger Anträge entscheidet ein unabhängiges Gremium (Jury). Die verwaltungstechnische Abrechnung des Förderprojekts erfolgt durch die LKJ Berlin e.V., die den Zuwendungsbescheid / Zuwendungsvertrag ausstellt.

Wie wird Wirksamkeit der beantragten Förderprojekte überprüft?

Die Initiatoren von Projekten werden bei der Antragstellung unterstützt und haben die Möglichkeit, eine Beratung zur Antragstellung im Projektbüro wahrzunehmen. Die ordnungsgemäße und haushaltsgerechte Abrechnung des Projektes wird durch den / die Zuwendungsempfänger/-in sichergestellt. Die Projektträger präsentieren ihre Projektidee und die Projektergebnisse auf der Internetplattform. Auf den Internetseiten werden auch regelmäßig die Veranstaltungstermine der Projektträger veröffentlicht. 
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